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Studienordnung 
für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 

 
Vom XX.XX.XXXX 

 
Der Bereichsausschuss des Bereichs Wirtschaftswissenschaft der Fakultät für Empirische Hu- 
manwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft der Universität des Saarlandes hat aufgrund 
auf Grund von § 64 Saarländisches Hochschulgesetz vom 30. November 2016 (Amtsbl. S. 
1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2022 (Amtsbl. 1566) und auf der 
Grundlage der Prüfungsordnung für Bachelor-Studiengänge der Rechts- und Wirtschaftswis- 
senschaftlichen Fakultät, Abteilung Wirtschaftswissenschaft, der Universität des Saarlandes 
vom 25. April 2013 (Dienstbl. S. 114) folgende Studienordnung für den Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsinformatik erlassen, die nach Zustimmung des Senats hiermit verkündet wird. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 

Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinfor- 
matik auf der Grundlage der Prüfungsordnung für Bachelor-Studiengänge der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät,  Abteilung Wirtschaftswissenschaft,  der  Universität 
des Saarlandes vom 25. April 2013 (Bachelor-Prüfungsordnung). 

 
§ 2 

Ziele des Studiengangs 

 
Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik ist ein wissenschaftlicher, grundlagen- und 
methodenorientierter Studiengang, der wichtige wissenschaftliche Sachverhalte und Metho- 
den, ein Verständnis für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, die Grundlagen praktischen 
Erfahrungswissens und die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse auf die Lösung prak- 
tischer Aufgaben vermitteln soll und damit zur erfolgreichen Übernahme einer Tätigkeit als 
wissenschaftliche Fachkraft im Bereich der Wirtschaftsinformatik sowie zur erfolgreichen Auf- 
nahme eines wirtschaftswissenschaftlichen Masterstudiengangs befähigt. Auf der Basis wis- 
senschaftlicher Grundlagen vermittelt der Studiengang in breiter Weise die fachlichen Metho- 
den und Anwendungsgebiete der Wirtschaftswissenschaft, Informatik und Wirtschaftsinforma- 
tik, die um generelle (Schlüssel-) Kompetenzen ergänzt werden. Die Grundlagen- und Metho- 
denorientierung des Studiengangs befähigt Absolventinnen und Absolventen zur systemati- 
schen Analyse und strukturierten Lösung bekannter wie neuartiger Aufgabenstellungen in der 
Wirtschaftsinformatik. 



 

 

 
§ 3 

Gliederung des Studiums 

 
Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik gliedert sich in die Bereiche „Quantitative Me-
thoden“, „Wirtschaftsinformatik“, „Wirtschaftswissenschaft“, „Informatik“, „Generelle und über-
fachliche Qualifikationen“ sowie einen „Vertiefungsbereich“.  
 

§ 4 
Studienbeginn 

 
Das Bachelor-Studium kann in jedem Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 
Der Beginn im Wintersemester wird jedoch empfohlen. 
 

II. Bachelor-Studiengang 

 
§ 5 

Studienbereiche und Module 

 
(1) Das Bachelor-Studium der Wirtschaftsinformatik setzt sich aus den folgenden Bereichen 
zusammen: 
1. Quantitative Methoden (30 CP), 
2. Wirtschaftsinformatik (36 CP), 
3. Wirtschaftswissenschaft (36 CP), 
4. Informatik (39 CP), 
5. Generelle und überfachliche Qualifikationen (12 CP), 
6. Vertiefungsbereich (27 CP). 
 
(2) Das Studium gliedert sich in Module bzw. Modulelemente, die den Kategorien Vorlesungen 
(V), Übungen (Ü), Projektarbeiten (P) sowie Seminar- (S) und Bachelor-Abschlussarbeit (B) 
zugeordnet sind. Vorlesungen (V) vermitteln theoretische, konzeptionelle und methodische 
Grundlagen eines größeren zusammenhängenden Gegenstandsbereichs, die i.d.R. in Form 
eines Lehrvortrages vermittelt werden (Regelgruppengröße: 180). Übungen (Ü) beziehen sich 
i.d.R. auf einzelne Vorlesungen und dienen der anwendungsorientierten Vertiefung der Vorle-
sungsinhalte, im Sinne eines angeleiteten Bearbeitens von Übungsaufgaben oder Fallstudien, 
einer Projektarbeit (P), der Anwendung von Softwaresystemen u.a.m. (Regelgruppengröße 
Übungen: 20). Das Seminar (S) dient der Vermittlung der Grundtechniken wissenschaftlichen 
Arbeitens, der eigenständigen Erarbeitung eines abgegrenzten Themengebietes und seiner 
Forschungsfragestellungen und -ergebnisse sowie – im Rahmen der Vorstellung der Seminar-
arbeit – dem Erwerb von Kommunikations- und Präsentationskompetenzen (Regelgruppen-
größe: 20). Die Bachelor-Abschlussarbeit (B) vertieft und erweitert die Fähigkeit zum wissen-
schaftlichen Arbeiten durch die eigenständige Bearbeitung einer abgegrenzten wissenschaft-
lichen Aufgabenstellung.  
 
(3) Der Bereich „Quantitative Methoden“ umfasst folgende Teilbereiche: 
1. Mathematik für Informatiker (Module im Umfang von 18 CP / 12 SWS / i.d.R. VÜ), 
2. Statistik (Module im Umfang von 12 CP / 8 SWS / i.d.R. VÜ). 
Alle Teilbereiche dieses Bereichs sind zu belegen (30 CP). Die Module werden i.d.R. einmal 
jährlich angeboten und umfassen 20 SWS / i.d.R. VÜ. Die Module werden i.d.R. mit einer 
schriftlichen Prüfung abgeschlossen. 
 
(4) Der Bereich „Wirtschaftsinformatik“ umfasst folgende Teil- und Unterbereiche: 
1. „Wirtschaftsinformatik,“ 
2. “Informationsmanagement“, 
3. „Development and Management of Information Systems“, 



 

 

4. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik“, 
5. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik“ 
6. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik“. 
Alle Module dieses Bereichs sind zu belegen (36 CP). Die genauen Lehrveranstaltungen wer-
den im Modulhandbuch angegeben. Die Module werden i.d.R. einmal jährlich angeboten und 
umfassen 24 SWS / i.d.R. VÜ. Die Module werden i.d.R. mit einer schriftlichen Prüfung abge-
schlossen. 
 
(5) Der Bereich „Wirtschaftswissenschaft“ umfasst folgende Teil- und Unterbereiche: 
1. „Buchführung und Unternehmensrechnung“, 
2. „Modul aus dem Bereich Recht“, 
3. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft“ 
4. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft“ 
5. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft“ 
6. „Modul aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft“ 
Aus diesem Bereich sind Module im Umfang von 36 CP zu belegen. Die Module 1. und 2. sind 
Pflichtmodule. Aus den Unterbereichen 3.- 6. müssen mindestens 4 Module belegt werden. 
Die genauen Lehrveranstaltungen werden im Modulhandbuch angegeben. Die Module werden 
i.d.R. einmal jährlich angeboten und umfassen 24 SWS / i.d.R. VÜ. Die Module werden i.d.R. 
mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.  
 
(6) Module des Bereichs „Informatik“ sind: 
1. „Programmierung 1“, 
2. „Programmierung 2“, 
3. „Grundzüge von Algorithmen und Datenstrukturen“, 
4. „Big Data Engineering“, 
5. Stammvorlesungen aus dem Bereich der Informatik.  
Aus diesem Bereich sind Module im Umfang von 39 CP zu belegen. Die Module 1. bis 4. sind 
Pflichtmodule. Aus den Stammvorlesungen der Informatik ist mindestens ein Modul zu bele-
gen. Die genauen Lehrveranstaltungen werden im Modulhandbuch angegeben. Die Module 
werden i.d.R. einmal jährlich angeboten und umfassen i.d.R. 26 SWS / i.d.R. VÜ. Die Module 
werden i.d.R. mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen. 
 
(7) Module des Bereichs „Generelle und überfachliche Qualifikationen“ sind: 
In dem Bereich sind entweder eine Fremdsprache (Module im Umfang von 6 CP / 4 SWS / 
i.d.R. VÜ) und Schlüsselkompetenzen (Module im Umfang von 6 CP / 4 SWS / i.d.R. Ü), oder 
Schlüsselkompetenzen (Module im Umfang von 12 CP / 8 SWS / i.d.R. Ü) zu belegen. Als 
Fremdsprache in 1. darf keine Muttersprache belegt werden. Für jede Fremdsprache wird das 
Mindestsprachniveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
durch den Prüfungsausschuss bzw. im Falle der Delegation durch die Studiengangverantwort-
liche bzw. den Studiengangverantwortlichen festgelegt und in geeigneter Form bekannt gege-
ben. § 6 Abs. 3 der Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät, Abteilung Wirtschaftswissenschaft, vom 13. Dezember 
2013 Modulprüfungen ohne Benotung) bleibt auch hiervon unberührt. Es können nur freigege-
bene Schlüsselkompetenzen belegt werden, welche dem Modulhandbuch zu entnehmen sind. 
Abweichend hiervon haben Studierende die Möglichkeit, einen Antrag an den Prüfungsaus-
schuss auf Anerkennung des geleisteten studentischen Engagements (insbesondere Mitarbeit 
bei der akademischen Selbstverwaltung) im Umfang von maximal 3 CP zu stellen. 
 
(8) Module des „Vertiefungsbereichs“ sind: 
1. Projektarbeit Wirtschaftsinformatik (9 CP / P), 
2. Seminararbeit Wirtschaftsinformatik (6 CP / S), 
3. Bachelor-Abschlussarbeit Wirtschaftsinformatik (12 CP / B). 
Alle Module dieses Bereichs sind zu belegen (27 CP). Themenstellerin/Themensteller der Pro-
jektarbeit, des Seminars und der Bachelor-Abschlussarbeit sind zugelassene 



 

 

Prüferinnen/Prüfer der Abteilung Wirtschaftswissenschaft, die Themen müssen aus dem Be-
reich der Wirtschaftsinformatik stammen. 
 
(9) Die konkrete Ausgestaltung der in dieser Studienordnung beschriebenen Module, Unter-
bereiche und Teilbereiche erfolgt im Modulhandbuch mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses. Der Prüfungsausschuss kann diese Zustimmung fallweise oder generell der Studiengang-
verantwortlichen/dem Studiengangverantwortlichem übertragen. 

Modul Typ SWS 
RSS

[1] 

Tur- 

nus 
CP 

Prüfungs-

leistung 

Quantitative Methoden, 30 CP 

Mathematik für Informatiker I 
V 4 

1-6 
jährl. 

(WS) 
9  

PVL,  

Klausur(en) Ü 2 

Mathematik für Informatiker II 
V 4 

2-6 
jährl. 

(SS) 
9  

PVL,  

Klausur(en) Ü 2 

Deskriptive Statistik und Wahrschein-

lichkeitsrechnung 

V 2 
1-6 

jährl. 

(SS) 
6 Klausur 

Ü 2 

Schließende Statistik  
V 2 

2-6 
jährl. 

(WS) 
6 Klausur 

Ü 2 

Wirtschaftsinformatik, 36 CP 

Pflicht- sowie Wahlpflicht Module V/Ü 
i.d.R. 

2+2  
1-6 SS/WS 36 

PVL, 

Klausur 

Das Angebot an Modulen im Bereich „Wirtschaftsinformatik“ wird regelmäßig aktualisiert und 

in der Studiengangsliste jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Pflichtveranstal-

tungen sind in der Studiengangsliste gekennzeichnet. 

Wirtschaftswissenschaft, 36 CP 

Pflicht- sowie Wahlpflicht Module V/Ü 
 i.d.R. 

2+2 
1-6 SS/WS 36 Klausur 

Das Angebot an Modulen im Bereich „Wirtschaftswissenschaft“ wird regelmäßig aktualisiert 

und in der Studiengangsliste jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Pflichtmodule 

sind in der Studiengangsliste gekennzeichnet. 

Informatik, 39 CP 

Pflicht- sowie Wahlpflicht Module V/Ü 
4/2 + 

2  
1-6 SS/WS 39 

PVL,  

Klausur(en) 

Das Angebot an Modulen im Bereich „Informatik“ wird regelmäßig aktualisiert und in der Stu-

diengangsliste jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Die Pflichtmodule sind in der 

Studiengangsliste gekennzeichnet. 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de%2DDE&rs=de%2DDE&wopisrc=https%3A%2F%2Funisaarlandde.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAMStudienangebotsentwicklungStudienjahr2023-24-AEND_Wirtschaftsinformatik%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd06df71ae6234b75a8f33ff41d3e860d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=8287A5A0-00F7-6000-744B-C96FEF9845A3&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1680511555477&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=25a6361e-cee5-4d27-af30-5f7ccdbdf757&usid=25a6361e-cee5-4d27-af30-5f7ccdbdf757&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1


 

 

Generelle und überfachliche Qualifikationen, 12 CP 

Das Angebot an Modulen im Bereich „Generelle und überfachliche Qualifikationen“ wird regel-

mäßig aktualisiert und in der Studiengangsliste jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben. 

Vertiefungsbereich, 27 CP 

Projektarbeit Wirtschaftsinformatik P - 4-6 WS/SS 9 Schrift./Präs. 

Seminararbeit Wirtschaftsinformatik S - 5-6 WS/SS 6 Schrift./Präs. 

Bachelor-Abschlussarbeit Wirt-

schaftsinformatik 
B - 6 WS/SS 12 Schriftlich 

[1] Die untere Grenze ist lediglich als Empfehlung zu verstehen, die obere bezeichnet das Regelstudiensemester. 

 

 

§ 6 
Studienplan und Modulhandbuch 

 

(1) Die Studiendekanin/der Studiendekan der Fakultät für empirische Humanwissenschaften 
und Wirtschaftswissenschaft erstellt auf der Grundlage dieser Studienordnung einen Studien-
plan und gibt diesen in geeigneter Form bekannt.  
 
(2) Der Studienplan enthält nähere Angaben über die Art und den Umfang der Module, Anga-
ben zum Zeitablauf sowie Empfehlungen zum Aufbau des Studiums. Das jeweils aktuelle Mo-
dul-Angebot in den verschiedenen Bereichen wird im Vorlesungsverzeichnis des jeweiligen 
Semesters bekannt gegeben.  
 
(3) Detaillierte Informationen zu den Inhalten der Module und Modulelemente werden im Mo-
dulhandbuch beschrieben, das in geeigneter Form bekannt gegeben wird. Änderungen an den 
Festlegungen des Modulhandbuchs, die nicht in dieser Studienordnung geregelt sind, sind der 
zuständigen Studiendekanin bzw. dem zuständigen Studiendekan anzuzeigen und in geeig-
neter Form zu dokumentieren.  

 
§ 7 

Studienberatung 
 

(1) Die Studienfachberatung auf Modulebene wird durch die Modulverantwortlichen wahrge-
nommen.  
 
(2) Die Studierenden sollten eine Studienberatung in Anspruch nehmen, insbesondere:  

• bei Studienbeginn,  

• im Falle unzureichender Studienfortschritte im Sinne der Fortschrittskontrolle, geregelt in 
der Bachelor-Prüfungsordnung,  

• im Falle eines Studiengang- oder Hochschulwechsels.  
 
(3) Für die allgemeine Studienberatung ist die Zentrale Studienberatung der Universität zu-
ständig. Sie bietet Informationen und persönliche Beratung auch fachübergreifend an.  
 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de%2DDE&rs=de%2DDE&wopisrc=https%3A%2F%2Funisaarlandde.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAMStudienangebotsentwicklungStudienjahr2023-24-AEND_Wirtschaftsinformatik%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd06df71ae6234b75a8f33ff41d3e860d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=8287A5A0-00F7-6000-744B-C96FEF9845A3&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1680511555477&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=25a6361e-cee5-4d27-af30-5f7ccdbdf757&usid=25a6361e-cee5-4d27-af30-5f7ccdbdf757&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1


 

 

III. Schlussbestimmung 

§ 8  
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Ordnung für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik tritt ab dem Winterse-
mester 2023/24 in Kraft.  
 
(2) Studierende, die vor dem Beginn des Wintersemesters 2023/24 ihr Studium im Bachelor-
Studium Wirtschaftsinformatik aufgenommen haben, durchlaufen das Studium und legen die 
Studien- und Prüfungsleistungen nach der Prüfungsordnung für Bachelor-Studiengänge der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Abteilung Wirtschaftswissenschaft, der 
Universität des Saarlandes vom 25. April 2013 (Dienstbl. 2013 S. 114) und der Studienordnung 
für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik vom 25. April 2013 (Dienstbl. S. 148) ab.  
 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen nach der Studienordnung für den Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsinformatik vom 25. April 2013 (Dienstbl. S. 148) können letztmalig im Wintersemes-
ter 2028/29 erbracht werden. Abweichend hiervon können die unter diese Vorschrift fallenden 
Studierenden auf Antrag bestimmen, dass sich Studium sowie die Studien- und Prüfungsleis-
tungen nach den Vorschriften dieser Ordnung und der Prüfungsordnung für die Bachelor-Stu-
diengänge der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Abteilung Wirtschaftswis-
senschaft, vom 25. April 2013 richten.  
 
Saarbrücken, den XX.XX.2023  
 
 
 
 
 
Der Universitätspräsident  
Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt 
 


